
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die CO2-Emissionswert-Grenze. Teil 3.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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Welche CO2-Emissionswert-Grenze gilt für 
den  reduzierten Kfz-Sachbezug? Teil 3

Steuern im Bild, Teil 241

2016: 130 g CO2/km

2017: 127 g CO2/km

2018: 124 g CO2/km

2019: 121 g CO2/km

Bei Gebrauchtfahrzeugen ist 
die CO2-Emissionswert-Grenze 
zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Zulassung maßgebend.

Für Kraftfahrzeuge, die vor 
dem 1. April 2020 zugelas-
sen wurden, gelten weiter-
hin die Grenzwerte ent-
sprechend der alten Sachbe-
zugswerteverordnung. Somit 
gelten folgende Werte für 
Anschaffungen in den 
Jahren:


